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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1923

Norm

StPO §266 A

Rechtssatz

Die für den Fall der Uneinbringlichkeit einer Geldstrafe zu verhängende Ersatzstrafe darf, wenn das Gesetz wahlweise

eine Arreststrafe festsetzt, das Höchstmaß der im Gesetze wahlweise angedrohten Arreststrafe nicht übersteigen.
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4 Os 339/23
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